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1. Anlass und Planungsziele  

1.1 Planerfordernis  

Für den Bereich des Gewerbegebiets und des Flugplatzes in Lohrbach wurde im Jahr 1980 

der Bebauungsplan ăFlugplatz Lohrbach, Nr. 4.02ò aufgestellt. Dieser weist das Gebiet als 

Gewerbegebiet sowie als Sondergebiet zur Unterbringung eines Flugplatzes mit den da-

zugehörigen baulichen Anlagen aus. Er wurde im Jahr 2012 am südlichen Rand durch 

den Bebauungsplan ăFlugplatz Lohrbach, Nr. 4.02 Bò geªndert, um eine Erweiterungs-

möglichkeit für die dort ansässige Firma Rapp Hoch- und Tiefbau GmbH zu schaffen. 

Darüber hinaus wurde im Jahr 2012 der Bebauungsplan ăFlugplatz Lohrbach, Nr. 4.02 Cò 

rechtsverbindlich, der die planungsrechtliche Zulassung von Photovoltaik-Freilandanla-

gen östlich der Start- und Landebahn ermöglichen sollte. Das Vorhaben konnte jedoch 

später aufgrund von luftverkehrsrechtlichen Belangen nicht umgesetzt werden. 

Aufgrund aktueller Entwicklungsüberlegungen soll der Regelungsinhalt dieser drei Be-

bauungspläne geprüft und überarbeitet werden.  

Die Grundstücke im Bereich des Flugplatz-Areals wurden im Jahr 2016 an zwei neue  

Eigentümer veräußert. Diese wollen den Flugbetrieb fortführen und die Anlagen ertüch-

tigen. Aufgrund der unsicheren Zukunft des City Airports Mannheim sind rund 30 zusätz-

liche Flugzeuge aus Mannheim zu erwarten, die am Flugplatz Lohrbach hangariert 

werden sollen. Insgesamt sollen somit ca. 100 Flugzeuge dauerhaft am Flugplatz Lohr-

bach untergebracht werden. 

Um das geltende Planungsrecht im gesamten Areal neu zu ordnen, soll ein neuer Bebau-

ungsplan aufgestellt werden, der die bisherigen drei Bebauungspläne ersetzt. 

1.2 Ziele und Zwecke der Planung  

Zweck des Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung der Umstrukturierung 

der Bebauung des Flugplatzgeländes. Mit der Planung sollen der Flugplatz und sein Flug-

betrieb langfristig gesichert werden. 

Zudem soll mit der Überarbeitung der Festsetzungen ein zeitgemäßer planungsrechtli-

cher Rahmen für das bestehende Gewerbegebiet geschaffen werden. 

2. Verfahren  

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Regelverfahren mit zweistufiger Öffent-

lichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 und § 4 BauGB. 
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3. Plangebiet  

3.1 Lage und Abgrenzung  

Das Plangebiet befindet sich rund 5 km nördlich von Mosbach, westlich des Stadtteils 

Lohrbach. 

Maßgebend ist der Geltungsbereich, wie er in der Planzeichnung des Bebauungsplans 

gem. § 9 Abs. 7 BauGB festgesetzt ist. Umfasst sind folgende Flurstücke ganz oder teil-

weise (t): 

415 (t), 415/1 (t), 859, 859/1, 859/2, 1181, 1193, 1193/1, 1193/4 (t), 1193/6, 1193/7, 

1206 (t), 1240 (t), 1269 (t), 2249, 2249/1 (t), 2249/3, 2249/4, 2893 (t), 2919, 2919/3, 2919/4, 

2919/5, 2919/6, 2919/7, 2919/8, 2919/9, 2919/10, 2919/11, 2962 (t), 2974, 2995 (t), 3485, 

3485/1, 3500, 3500/1, 3506, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951, 

5952. 

Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 23,0 ha. 

 

Abb. 1: Auszug aus der topograph. Karte TK 25 (Quelle: Landesvermessungsamt, Ausgabe 2010) 

3.2 Bestandssituation  

Das Plangebiet umfasst im Nordosten den Flugplatz Mosbach-Lohrbach mit Start- und 

Landebahnen sowie dazugehörigen Gebäuden. Im Nordwesten schließt sich innerhalb 

des Plangebiets das Gewerbegebiet ăAm Flugplatz Lohrbachò, getrennt durch die Straße 

ăAm Flugplatzò, an den Flugplatz an. 

Das Gewerbegebiet selbst zeichnet sich im westlichen Bereich hauptsächlich durch  

Lagerhallen aus. Hierbei ist der nördliche Bereich relativ gut durchgrünt, während sich 

der mittlere westliche Bereich neben den Lagerhallen mit Lagerplätzen darstellt. In die-

sem Bereich haben sich holzverarbeitende bzw. Baubetriebe angesiedelt. Weiter südlich 

bestehen neben klar strukturiert bebauten, durch kleinere Gewerbe- und Handwerks-
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betriebe wie Innenausbau, Sanitärfachhandel etc. genutzten Grundstücken noch unbe-

baute Grundstücke, die sich aktuell als Wiesenfläche darstellen.  

Im südlichsten Bereich befindet sich das ausgedehnte Areal einer Baufirma. Hierbei wird 

der nordöstliche Bereich von größeren Hallen eingenommen, während der rückwärtige 

Bereich als Lagerplatz dient. Im westlichen Bereich befindet sich eine größere Freiflächen-

Photovoltaikanlage. 

Das Plangebiet liegt auf einem Höhenrücken zwischen den Stadtteilen Lohrbach und Rei-

chenbuch und somit exponiert in der freien Landschaft. Die Topographie im Plangebiet 

selbst ist verhältnismäßig eben. 

Im Norden schließt die Lindenbrunnenstraße (K 3943) von Westen kommend an die 

Straße ăAm Flugplatzò an. Im S¿den schlieÇt die StraÇe ăBinauer Hºheò an die StraÇe ăAm 

Flugplatzò an. Weiter s¿dlich geht die ăSchiedstraÇeò nach Osten hin ab und begrenzt 

somit das Gelände des Flugplatzes im Süden. 

Altlasten sit uation  

Derzeit sind drei Flächen im Plangebiet im Altlastenkataster des Neckar-Odenwald-Krei-

ses verzeichnet: 

Á Altstandort Kälte-Klima-Kunststofftechnik Sigmund, Flugplatz  

(Flst.-Nrn. 1193/1 und 1193/7) 

Handlungsbedarf <DU> Detailuntersuchung 

Á Altstandort Zimmerei Pieper 

(Flst.-Nr. 2919/5) 

Handlungsbedarf <B> Entsorgungsrelevanz 

Á Altstandort Maschinenbau Karl Bär 

(Flst.-Nr. 3485) 

Handlungsbedarf <B> Anhaltspunkte, derzeit keine Exposition 

Da die Flächen bereits bebaut sind und durch die bestehenden Betriebe genutzt wer-

den, besteht momentan kein Handlungsbedarf. 

3.3 Seitheriges Planungsrecht  

Für das Plangebiet besteht der seit 22.01.1980 rechtskrªftige Bebauungsplan ăGewerbe-

gebiet am Flugplatz Lohrbachò mit seinen Teilªnderungen ăFlugplatz Lohrbach, 

Nr. 4.02 Bò und ăFlugplatz Lohrbach, Nr. 4.02 Cò. 

4. Übergeordnete Planungen  

4.1 Vorgaben der Raumordnung  

Bei der Planung sind die folgenden raumordnerischen Vorgaben zu beachten: 
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Landesentwicklungsplan 2002  

Im Landesentwicklungsplan ist die Große Kreisstadt Mosbach als Mittelzentrum ausge-

wiesen. Sie liegt im Schnittpunkt der Entwicklungsachsen Heidelberg ð Mosbach ð Heil-

bronn sowie Heidelberg ð Mosbach ð Würzburg. 

Gemäß den Plansätzen 3.3.3 und 3.3.4 (Grundsätze) sind für den Aufbau und die Siche-

rung zukunftsfähiger Unternehmen geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen und in 

regionaler Kooperation - insbesondere mit der Wirtschaft und ihren Einrichtungen - die 

wirtschaftsnahe Infrastruktur zu stärken sowie durch eine frühzeitige planerische Vorbe-

reitung von Flächen für Industrie und Gewerbe, Dienstleistungs- und Infrastruktureinrich-

tungen Ansiedlungs- und Erweiterungsmöglichkeiten offen zu halten. 

Einheitlicher Regionalplan Rhein -Neckar  

 

Abb. 2: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans (Quelle: Verband 

Region Rhein-Neckar) 

In der Raumnutzungskarte ist das Plangebiet nachrichtlich als ăSiedlungsflªche Industrie 

und Gewerbeò dargestellt. 

Gemäß Plansatz 3.1.4.3 (Grundsatz) soll der Flugplatz Mosbach-Lohrbach den Bedürfnis-

sen der Allgemeinen Luftfahrt entsprechend erhalten und seiner Funktionsfähigkeit ge-

sichert werden. 

Die Planung folgt diesem Grundsatz des einheitlichen Regionalplans. 

Plangebiet  
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4.2 Flächennutzungsplan  

  

Abb. 3: Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan (Quelle: Verwaltungsgemeinschaft 

der Stadt Mosbach und der Gemeinden Elztal, Obrigheim und Neckarzimmern) 

Das Plangebiet ist in der gültigen 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Ver-

einbarten Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Mosbach und der Gemeinden Elztal,  

Obrigheim und Neckarzimmern als gewerbliche Baufläche und Sonderbaufläche ausge-

wiesen. Der Bereich am südlichen Rand des Plangebiets ist als Fläche für die Landwirt-

schaft dargestellt. Er wurde im Bebauungsplan ăFlugplatz Lohrbach, Nr. 4.02 Bò als 

Gewerbegebiet festgesetzt. Aufgrund der geringen Größe der Fläche wurde im damali-

gen Bebauungsplanverfahren davon ausgegangen, dass dieser Teil des Bebauungsplans 

als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen werden kann. Die jetzige Pla-

nung mit ihrem geringfügig geänderten Geltungsbereich kann somit - auch im Hinblick 

auf die Unschärfe des Flächennutzungsplans - ebenfalls als aus diesem entwickelt ange-

sehen werden. 

Plangebiet  
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4.3 Schutzgebiete  

 

Abb. 4: Schutzgebiete (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW) 

Von der Planung werden die folgenden Schutzgebietsausweisungen nach dem Natur-

schutz- oder Wasserrecht berührt :  

Landschaftsschutzgebiet  (LSG) ăNüstenbachtal mit westlich ang renzendem 

Hºhenr¿ckenò 

Südlich an den Planbereich angrenzend befindet sich das Landschaftsschutzgebiet 

ăN¿stenbachtal mit westlich angrenzendem Hºhenr¿ckenò. 

Wasserschutzgebiet  (WSG) ăErlen-  und Rechtenbachbrunnen, Seifensied, 

Joh.anstalten ò 

Das Plangebiet liegt teilweise in Zone III B des Wasserschutzgebiets ăErlen- und Rech-

tenbachbrunnen, Seifensied, Joh.anstaltenò (02.07.1990). 

WSG IIIB 

LSG 

WSG IIIA 

BIOTOP 














